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1. Geltungsbereich und Vertragsgrundlage
1.1
Die MBG-Medienbeteiligungsgesellschaft mbH, Am Lichtbogen 39, 45141 
Essen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen – HRB 20221, 
nachfolgend „MBG“, bietet dem Kunden den Empfang von Rundfunksignalen 
(TV und Radio) über einen bestehenden Breitbandanschluss an (nachfolgend: 
„TV-Leistung“). Weitere Leistungen, wie insbesondere Telefonie und Internet-
zugang sind mit der TV-Leistung nicht verbunden. 
1.2
Die vertragsgegenständliche Leistung gilt nach dem Telekommunikations-
gesetz (TKG) als Telekommunikationsdienst. Die insoweit geltenden Bestim-
mungen des TKG zum Kundenschutz gelten auch dann, sollte in den AGB nicht 
ausdrücklich und/oder nicht vollständig hierauf Bezug genommen werden. 
Gleiches gilt für zwingende Datenschutzschutzvorschriften aus der DS-GVO 
und dem TTDSG sowie BDSG. 
1.3
Die TV-Leistungen der MBG setzen voraus, dass der Kunde über einen geeig-
neten breitbandigen Anschluss verfügt. Die Erstellung dieses Anschlusses ist 
nicht Gegenstand dieser AGB und der TK-Leistungen der MBG. MBG bietet je 
nach örtlicher Verfügbarkeit und freibleibend die Erstellung von Breitbandan-
schlüssen auf Basis gesonderter Bedingungen an.
1.4
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) finden Anwendung auf alle 
genannten TV-Leistungen, die MBG für den Kunden (auch „Endnutzer“ genannt) 
erbringt. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht. Sie fin-
den auch dann keine Anwendung, wenn seitens des Kunden in einer Bestellung 
oder der Bestellannahme auf deren Geltung hingewiesen wird und MBG ihnen 
nicht nochmals ausdrücklich widerspricht.
1.5
Die aktuell geltenden AGB sind auf der Webseite der MBG jederzeit für den 
Kunden abrufbar und können von dort von dem Kunden abgespeichert und 
ausgedruckt werden, wenn MBG einen Vertragsschluss und/oder diese Infor-
mationen online anbietet. Im Übrigen werden diese Informationen auf andere 
geeignete Weise bereitgestellt. 
1.6
Die Vertragsbeziehung der Parteien bestimmt sich nach den nachfolgend ge-
nannten Dokumenten in absteigender Rangfolge: 
• Von Kunden erteilter Auftrag gem. Auftragsformular, sofern der Auftrag von 
MBG bestätigt wurde;
• diese AGB.
1.7
Im Falle von Widersprüchen gelten die Bestimmungen der jeweils vorrangigen 
Regelung. Zusätzlich werden die von MBG erteilten Informationen nach §§ 53, 
54 TKG (insbesondere die Vertragszusammenfassung) Vertragsbestandteil und 
der Vertrag weicht nicht zum Nachteil des Kunden hiervon ab.
1.8
Die Vertragserfüllung wird maßgeblich durch die regulatorischen Rahmen-
bedingungen beeinflusst, die durch das TKG, das TTDSG sowie die hierzu er-
lassenen Rechtsverordnungen und den mit anderen Netzbetreibern geltenden 
Interconnection-Verträgen sowie den im TK-Bereich ergehenden Entscheidun-
gen der BNetzA sowie der Verwaltungsgerichte und gegebenenfalls anderer 
Behörden oder Gerichte vorgegeben werden. Die Vertragsparteien sind sich 
einig, dass die Vertragserfüllung wesentlich von diesen Rahmenbedingungen 
abhängig und das Risiko von Änderungen nicht einseitig von MBG zu tragen ist.
2. TV-Leistungen
2.1
MBG übernimmt die am Hausübergabepunkt (HÜP) anliegenden oder über eine 
eigenen Kabelkopfstelle lokal empfangenen Rundfunksignale und leitet diese 
über die vorhandene Hausverkabelung mindestens an die 1. Kabelanschluss-
dose in der Wohneinheit des Kunden weiter.
2.2
Die Rundfunksignale bestehen aus digitalen Hör- und Fernsehprogrammen, 
die von technischen Rundfunksendern ausgesendet werden und am Ort der 
zentralen Empfangseinrichtungen von MBG mit herkömmlichem Antennenauf-
wand in technisch ausreichender Qualität empfangbar sind (Grundversorgung). 
Pay-TV-Programme und Video-on-demand-Dienste sind nicht Gegenstand der 
vereinbarten TV-Leistung. MBG übermittelt die verfügbaren Programme derart 
und solange, wie ihr dies die Bindung an Gesetze, nationale und internationale 
Vereinbarungen und Entscheidungen Dritter (z.B. Landesmedienanstalten und 
Programmanbieter/ -veranstalter) ermöglichen. MBG behält sich vor, das Pro-
grammangebot, die einzelnen Kanäle, sowie die Nutzung der einzelnen Kanäle 
nach billigem Ermessen zu ergänzen, zu erweitern, zu kürzen oder in sonstiger 
Weise zu verändern. Bei Einstellung eines Senderbetriebes kann es zu unan-
gekündigten Kürzungen des Programmangebotes kommen. In diesem Fall wird 
sich MBG um gleichwertigen Programmersatz bemühen.
2.3
Für den Empfang digitaler Programme ist ein entsprechender Receiver mit 
digitalem Empfangsteil oder ein Fernsehgerät mit integriertem digitalem Emp-
fangsteil erforderlich. 
2.4
Die TV-Leistung hat eine über das Kalenderjahr gemittelte Verfügbarkeit von 
98,5 %. 
2.5
Das TV-Signal wird nur für private Zwecke bereitgestellt. Eine gewerbliche 
Nutzung der TV-Leistung ist dem Kunden untersagt.
2.6
Der Vertrag mit MBG entbindet nicht von der Anmeldepflicht zum ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsservice (vormals: GEZ).
3. Zustandekommen des Vertrages über TV-Leistungen 
3.1
Alle Angebote der MBG, sowie die hierzu gehörenden Unterlagen sind unver-
bindlich und bis zum verbindlichen Vertragsangebot und/oder der Abgabe der 
Vertragszusammenfassung freibleibend. 
3.2
Bevor ein Kunde seine Vertragserklärung (Bestellung) abgibt, stellt MBG dem 
Kunden eine Vertragszusammenfassung nach § 54 TKG kostenlos zur Verfü-
gung, die die Hauptelemente der Informationsverpflichtungen darlegt und 

Vertragsbestandteil ist. Ist es MBG aus objektiv technischen Gründen nicht 
möglich, die Vertragszusammenfassung vor Abgabe der Willenserklärung des 
Kunden zur Verfügung zu stellen, so muss sie dem Kunden unmittelbar nach 
Vertragsschluss zur Verfügung gestellt werden. Die Wirksamkeit des Vertrages 
hängt davon ab, dass der Kunde nach Erhalt der Vertragszusammenfassung den 
Vertrag in Textform genehmigt.
3.3
Der Vertrag über die bestellten Dienstleistungen kommt zustande, wenn die 
MBG das Angebot für eine Dienstleistung durch gesonderte Annahme gegen-
über dem Kunden annimmt. Die Annahme des Angebots kann auch durch Frei-
schaltung des TV-Dienstes erfolgen. Die MBG ist berechtigt, Vertragsangebote 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
3.4
MBG kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO 
und § 31 BDSG) Bonitätsauskünfte einholen, um über den Vertragsschluss oder 
andere vertragsgestaltende Maßnahmen zu entscheiden. Weitere Hinweise 
hierzu sind in den Datenschutzhinweisen enthalten.
4. Allgemeine Bedingungen für die Leistungen der MBG
4.1
Die von MBG zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der mit dem Kunden 
getroffenen Vereinbarung und diesen AGB. MBG erbringt ihre Leistungen hier-
bei im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
nach dem anerkannten und üblichen Stand der Technik und unter Einhaltung 
aller anwendbaren Sicherheitsvorschriften für den ordnungsgemäßen Betrieb 
des Telekommunikationsnetzes. Soweit sich aus der jeweils geltenden Leis-
tungsbeschreibung nichts Abweichendes ergibt, ist MBG bei der Auswahl der 
für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Dienstleistungen erforderli-
chen Arbeitsmittel frei. 
4.2
Die MBG kann sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen Dritter 
bedienen. Soweit die vertragliche Leistung erfüllt wird, ist die MBG in der 
Wahl der technischen Mittel frei, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten 
Technologie und Infrastruktur und/oder des Vordienstleisters. Der Kunde wird 
in diesem Fall die erforderlichen Mitwirkungshandlungen vornehmen, soweit 
zumutbar.
5. Leistungstermine und Fristen sowie höhere Gewalt
5.1
Termine und Fristen für den Beginn der Dienste sind nur verbindlich, wenn die 
MBG diese ausdrücklich schriftlich bestätigt und der Kunde rechtzeitig alle in 
seinem Einflussbereich liegenden Voraussetzungen zur Ausführung der Dienste 
durch die MBG geschaffen hat, so dass die MBG den betroffenen Dienst schon 
zum angegebenen Zeitpunkt erbringen kann. Ohne ausdrückliche Vereinbarung 
und Bezeichnung sind auch verbindliche Termine keine sogenannten „Fix-Ter-
mine“, bei denen die Leistung nur zu dem bestimmten Zeitpunkt erfolgen kann.
5.2
Werden Dienste aufgrund der fehlenden Mitwirkung des Hauseigentümers 
oder anderen Rechtsinhabers nicht bereitgestellt, ist der Kunde berechtigt, 
nach schriftlicher Anzeige gegenüber der MBG mit einer Frist von mindestens 
14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten.
5.3
Gerät die MBG in Leistungsverzug, ist der Kunde nach schriftlicher Mahnung 
und nach Ablauf einer von ihm gesetzten angemessen Nachfrist von mindes-
tens 14 Tagen zur Kündigung berechtigt.
5.4
Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereiches von 
der MBG liegende und von der MBG nicht zu vertretende Ereignisse („höhere 
Gewalt“), die die Leistung von der MBG unmöglich machen oder unzumutbar 
erschweren, entbinden die MBG für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen 
Leistung. Zu den Ereignissen höherer Gewalt zählen insbesondere Krieg, 
Naturkatastrophen, Streik, Aussperrung durch Dritte, behördliche Anordnung, 
der Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, 
Störungen im Bereich der Dienste eines Leitungscarriers usw., auch wenn sie 
bei Lieferanten oder Unterauftragnehmern von der MBG oder deren Unterlie-
feranten oder Unterauftragnehmern eintreten. Sie berechtigen die MBG, die 
Leistung um die Dauer der Behinderung, zuzüglich einer angemessenen Anlauf-
zeit, hinauszuschieben. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie 
länger als zehn Tage, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu 
kündigen; eventuell im Voraus für die Periode der Beeinträchtigung entrichtete 
Entgelte werden rückvergütet. Rechte des Kunden aus § 58 TKG bleiben klar-
stellend jeweils unberührt.
6. Belehrung über gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher
6.1
Die Widerrufsbelehrung nebst Musterformular finden sich als Anlage am 
Ende der AGB (letzte Seite). 
6.2
Diese Belehrung gilt nur für Verbraucher im Sinne des BGB. 
7. Änderungen der AGB und der Leistungsbeschreibung
7.1
Die AGB können geändert werden, soweit dies zur Anpassung an Entwicklun-
gen erforderlich ist, die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und die 
von der MBG weder veranlasst wurden noch beeinflusst werden können und 
deren Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertrages in nicht un-
bedeutendem Maße stören würde. Eine Änderung nach diesem Absatz darf 
jedoch nicht wesentliche Vertragsinhalte (insbesondere die vereinbarten Leis-
tungen), die Preisvereinbarung (dazu Ziff. 8) sowie die Vertragslaufzeit und die 
Kündigungsfristen betreffen.
7.2
Die AGB können auch angepasst werden, soweit damit Regelungslücken ge-
schlossen werden, die nach Vertragsschluss entstanden sind und deren Fortbe-
stand nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages 
verursachen würden. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn sich Gesetz 
oder Rechtsprechung zu Bestimmungen dieser AGB ändern, insbesondere 
wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB von der Rechtsprechung 
für unwirksam erklärt werden.
7.3
Die Leistungsbeschreibung kann geändert werden, wenn und soweit dies aus 
triftigem, bei Vertragsschluss nicht vorhersehbarem Grund erforderlich ist und 

das Verhältnis von Leistungen der MBG und der Gegenleistung des Kunden 
nicht zum Nachteil des Kunden verschoben wird und die Änderung für den 
Kunden zumutbar ist. Ein triftiger Grund liegt vor, wenn die Leistung in der bis-
herigen vertraglich vereinbarten Form aufgrund neuer technischer Entwicklung 
nicht mehr erbracht werden kann oder neue oder geänderte gesetzliche oder 
sonstige hoheitliche Vorgaben eine Leistungsänderung erfordern.
7.4
Änderungen der AGB oder der Leistungsbeschreibung nach den vorstehenden 
Absätzen wird die MBG den Kunden nach § 57 Abs. 1 und Abs. 2 TKG min-
destens einen Monat, höchstens zwei Monate vor ihrem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilen. Dem Kunden steht bei Änderungen das Recht zu, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Kosten frühestens 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen in Textform zu kündigen. 
Der Kunde kann die Kündigung innerhalb von drei Monaten ab Zugang der 
Änderungsmitteilung erklären. Auf den Inhalt und den Zeitpunkt der Vertrags-
änderung und ein bestehendes Kündigungsrecht wird die MBG der Kunden in 
der Änderungsmitteilung besonders hinweisen.
7.5
Ein Kündigungsrecht steht dem Kunden nicht zu, wenn die Änderungen aus-
schließlich zum Vorteil des Kunden sind, rein administrativer Art sind und keine 
negativen Auswirkungen auf den Kunden haben oder unmittelbar durch Unions-
recht oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrieben sind.
8. Preisanpassungen
8.1
Die MBG ist berechtigt, die Entgelte nach billigem Ermessen gemäß § 315 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) an die Entwicklung der Gesamtkosten 
anzupassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Die Gesamtkosten 
bestehen insbesondere aus Kosten für Telekommunikationsnetze (Bereitstel-
lung, Betrieb, Netzzusammenschaltungen, Netzzugang), Energiekosten, Kosten 
für die Kundenbetreuung, Personal- und Dienstleistungskosten, IT-Kosten, 
Gemeinkosten (z.B. für Verwaltung, Vertrieb, Leasing/Mieten, Zinsen) sowie 
hoheitlich auferlegten Gebühren, Auslagen und Beiträgen. Die MBG ist bei Kos-
tensteigerungen berechtigt und bei Kostensenkungen verpflichtet, eine Preis-
änderung durchzuführen. Bei Kostensenkungen sind von der MBG die Preise zu 
ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen bei einer 
anderen Kostenart ausgeglichen werden. Die MBG wird bei der Ausübung des 
billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, 
dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
berechnet werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens 
in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen.
8.2
Änderungen der Preise vorstehendem Absatz wird die MBG dem Kunden nach 
§ 57 Abs. 1 und Abs. 2 TKG mindestens einen Monat, höchstens zwei Monate 
vor ihrem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Dem Kunden steht 
bei einer Preiserhöhung das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist und ohne Kosten frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preisanpassung in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) zu kündigen. Der Kunde 
kann die Kündigung innerhalb von drei Monaten ab Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. Auf den Inhalt und den Zeitpunkt der Vertragsänderung und 
ein bestehendes Kündigungsrecht auf Grund der Änderung wird die MBG den 
Kunden in der Änderungsmitteilung besonders hinweisen. Im Übrigen bleibt 
§ 315 BGB unberührt. Ein Kündigungsrecht steht dem Kunden nicht zu, wenn 
die Preiserhöhung unmittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatlich geltendes 
Recht vorgeschrieben ist.
8.3
Abweichend von den vorstehenden Absätzen ist MBG für den Fall einer 
Erhöhung der gesetzlichen Umsatzsteuer berechtigt und für den Fall einer 
Senkung verpflichtet, die Preise zum Zeitpunkt der jeweiligen Änderung 
entsprechend anzupassen. Bei einer solchen Preisanpassung hat der Kunde 
kein Kündigungsrecht.
9. Nutzung von Grundstücken
9.1
Soweit durch die vertraglichen Leistungen die Rechte des Eigentümers oder 
sonst dinglich Berechtigten eines Grundstückes berührt werden, kann MBG 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn kein Nutzungsver-
trag gemäß den telekommunikationsgesetzlichen Vorgaben (nachfolgend nur 
„Nutzungsvertrag“) oder Grundstückseigentümererklärung (nachfolgend kurz 
GEE) besteht bzw. eine GEE vom dinglich Berechtigten widerrufen wird und 
der Kunde auf Verlangen der MBG nicht binnen eines Monats den Antrag des 
dinglich Berechtigten auf Abschluss eines Nutzungsvertrages vorlegt. MBG ist 
ferner zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn der dinglich Berechtigte den 
Nutzungsvertrag kündigt.
9.2
Legt der Kunde binnen der Frist den Antrag des dinglich Berechtigten auf Ab-
schluss des Nutzungsvertrages vor, kann der Kunde den Vertrag fristlos kündi-
gen, wenn die MBG den Antrag gegenüber dem Eigentümer nicht binnen eines 
Monats durch Übersendung des gegengezeichneten Vertrages annimmt.
9.3
Soweit und solange ein Nutzungsvertrag bzw. eine GEE nicht vorliegt, ist MBG 
von der Verpflichtung zur Leistung frei.
9.4
Ist der Kunde der Grundstückseigentümer und liegt kein Fall der Ziff. 9.2 vor, 
bleibt der Bestand des Vertrages von der Leistungsfreiheit der MBG nach Ziff. 
9.3 unberührt und der Kunde hat bis zur ordnungsgemäßen Beendigung die nut-
zungsunabhängige Vergütung weiter zu leisten.
10. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
Der Kunde hat der MBG zur Sicherstellung ihrer Leistung und zur Beseitigung 
von Störungen im Telekommunikationsnetz Zugang zu den Einrichtungen zu 
gewähren, die sich in seinen Räumen bzw. auf seinem Grundstück befinden. 
Gewährt der Kunde keinen Zutritt oder ist er in angemessener Frist nicht er-
reichbar, kann die MBG die Sicherstellung der Leistung nicht gewährleisten 
und ist bei Störungen berechtigt, den Kunden vom Netz zu trennen. Der Kunde 
wird in diesem Fall von seiner Leistungspflicht nicht befreit. Der Kunde hat auf 
Verlangen der MBG auch die Überprüfung seiner Endgeräte zu gestatten, es 
sei denn, dass diese als Störungsursache technisch nicht in Betracht kommen. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
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11. Entgelte, Zahlungsbedingungen
11.1
Die vom Kunden an die MBG zu zahlenden Entgelte bestimmen sich nach den 
vereinbarten Preisen. 
11.2
Monatlich berechnete nutzungsunabhängige Entgelte sind zum jeweiligen Mo-
natsersten fällig, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Die Zahlungspflicht 
des Kunden beginnt mit der betriebsfähigen Bereitstellung der Leistung. Sind 
monatlich zu zahlende Entgelte für Teile eines Kalendermonats zu zahlen, wird 
jeder Tag des Monats, für den eine Zahlungspflicht besteht, mit 1/30 des mo-
natlichen Entgelts berechnet.
11.3
Zahlungsweise ist grundsätzlich das Einzugsverfahren bzw. SEPA
Lastschriftverfahren, wofür der Kunde eine widerrufliche Einzugsermächtigung 
bzw. einen Lastschriftauftrag erteilt. Eine andere Zahlungsweise kann verein-
bart werden und ein zusätzliches Entgelt gem. Preisliste auslösen.
11.4
Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zah-
lung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnen. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, 
dass auf Grund der verspäteten Zahlung ein Mahnaufwand nicht entstanden 
oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale.
12. Aufrechnung/Zurückbehaltung
12.1
Gegen Ansprüche der MBG kann der Kunde nur aufrechnen mit (1.) unbestritte-
nen oder (2.) rechtskräftigen festgestellten oder (3.) offenkundig berechtigten 
Ansprüchen. 
12.2
Darüber hinaus ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht.
13. Kundenschutz (vgl. § 71 TKG) 
Das TKG enthält in seinem „Dritten Teil“ eine Reihe von Kundenschutzbestim-
mungen, von denen, soweit gesetzlich nicht ein anderes bestimmt ist, nicht 
zum Nachteil des Endnutzers abgewichen werden kann. Die Gültigkeit dieser 
Regelungen des TKG, soweit für Telekommunikationsdienste der vorliegenden 
Art einschlägig, werden durch die vorliegenden AGB in keiner Weise einge-
schränkt. 
14. Laufzeit, ordentliche und außerordentliche Kündigung 
14.1
Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, haben alle Verträge öffentlich zu-
gänglicher Telekommunikationsdienste, die ein Verbraucher oder Unternehmen 
nach § 71 Abs. 3 TKG schließt, eine anfängliche Laufzeit („Mindestlaufzeit“) 
von 12 oder 24 Monaten (je nach der getroffenen Vereinbarung) und können in 
dieser Zeit nicht ordentlich gekündigt werden; das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung bleibt jeweils unberührt. Die Mindestlaufzeit des Vertrages ergibt 
sich aus dem vom Kunden auszufüllenden Auftragsformular. Die Vertragslauf-
zeit beginnt mit der Auftragsbestätigung durch die MBG, spätestens aber mit 
Freischaltung des MBG-Anschlusses des Kunden.
14.2
Der Vertrag verlängert sich stillschweigend auf unbestimmte Zeit, wenn der 
Kunde den Vertrag nicht mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende 
der Mindestlaufzeit kündigt. In diesem Falle beträgt die Kündigungsfrist ab der 
Umwandlung in einem Vertrag mit unbestimmter Laufzeit einen Monat. 
14.3
Kündigungen haben in Textform zu erfolgen. 
14.4
Eine fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Ein solcher 
Grund liegt für MBG insbesondere vor, wenn wegen Zahlungsverzuges des 
Kunden eine Sperre des Anschlusses gemäß § 61 Abs. 4 TKG mindestens 14 
Tage anhält und MBG die außerordentliche Kündigung mindestens 14 Tage vor 
Inkrafttreten der Kündigung angedroht hat sowie wenn:
• der Kunde offensichtlich oder nach eigenen Angaben zahlungsunfähig ist, 
• MBG ihre Leistung aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnung ein-
stellen muss, 
• der Kunde die technischen Einrichtungen manipuliert und/oder andere be-
trügerische Handlungen zum Nachteil der MBG vornimmt, 
• oder der Kunde in sonstiger Weise die angebotenen Dienste von der MBG 
grob missbräuchlich nutzt.
14.5
Kündigt MBG den Vertrag aus einem wichtigen Grund, den der Kunde zu ver-
treten hat, so kann die MBG vom Kunden als pauschalen Schadensersatz für 
entgangenen Gewinn 50 % der Summe der nutzungsunabhängigen Entgelte 
verlangen, die ohne Kündigung der MBG bis zu dem Zeitpunkt entstanden wä-
ren, zu dem der Kunde seinerseits den Anschluss hätte frühestens ordentlich 
kündigen können. Beiden Seiten bleibt das Recht vorbehalten nachzuweisen, 
dass der Schaden in Wirklichkeit niedriger oder höher ist.
15. Umzug (vgl. § 60 TKG)
15.1
Wenn ein Kunde seinen Wohnsitz wechselt und seine Verträge weiterführen 
möchte, ist die MBG als Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunika-
tionsdiensten verpflichtet, die vertraglich geschuldete Leistung an dem neuen 
Wohnsitz des Verbrauchers ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit 
und der sonstigen Vertragsinhalte zu erbringen, soweit die MBG diese dort 
anbietet. Die MBG kann ein angemessenes Entgelt für den durch den Umzug 
entstandenen Aufwand verlangen, das jedoch nicht höher sein darf als das für 
die Schaltung eines Neuanschlusses vorgesehene Entgelt. Dieses Entgelt ist in 
der jeweils anwendbaren Preisliste bestimmt.
15.2
Wird die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz nicht angeboten, 
kann der Kunde den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs 
oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden.

16. Beanstandungen und Einwendungsausschluss (vgl. § 67 TKG)
16.1
Einwendungen (Beanstandungen nach § 67 TKG) gegen Entgeltabrechnungen 
der MBG sind gegenüber der MBG innerhalb von acht Wochen nach Zugang der 
Rechnung schriftlich zu erheben. Erhebt der Kunde innerhalb dieser Frist keine 
Einwendung, gilt die Rechnung als von ihm genehmigt. MBG wird den Kunden 
in der Rechnung auf die Möglichkeit der Rechnungseinwendung und auf die 
Folgen einer unterlassenen Erhebung der Einwendungen innerhalb der Frist 
hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten Einwendungen 
bleiben auch nach Fristablauf unberührt. Zur Fristwahrung ist der Zugang der 
Einwendung bei MBG maßgebend.
16.2
Im Falle von Beanstandungen ist eine technische Prüfung nach § § 67 Abs. 3 
TKG vorzunehmen, es sei denn, die Beanstandung ist nachweislich nicht auf 
einen technischen Mangel zurückzuführen.
17. Haftung
17.1
Für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit haftet MBG unbegrenzt.
17.2
Für Vermögensschäden, die von MBG, ihren gesetzlichen Vertretern, Mitarbei-
tern oder Erfüllungsgehilfen bei der Erbringung von Telekommunikationsdiens-
ten verursacht wurden und die nicht auf Vorsatz beruhen, haftet MBG nur bis zu 
einem Betrag von 12.500 Euro je Endnutzer. Besteht die Schadensersatzpflicht 
wegen desselben Ereignisses gegenüber mehreren Endnutzern, ist die Haftung 
auf insgesamt 30 Mio. Euro begrenzt. Übersteigt die Schadensersatz- oder 
Entschädigungspflicht gegenüber mehreren Anspruchsberechtigten auf Grund 
desselben Ereignisses die Höchstgrenze nach Satz 2, wird der Schadensersatz 
oder die Entschädigung in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller 
Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche zur Höchstgrenze steht. Die 
Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadens-
ersatz- oder Entschädigungspflicht durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässi-
ges Verhalten der MBG herbeigeführt wurde, sowie für Ansprüche auf Ersatz 
des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung von Schadensersatz oder einer 
Entschädigung entsteht. 
17.3
Für Vermögensschäden, die MBG, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben und die nicht vom 
Anwendungsbereich der Ziffer 17.2 erfasst sind, haftet die MBG unbegrenzt. 
17.4
Für sonstige Schäden, z. B. Sachschäden, die nicht vom Anwendungsbereich 
der Absätze 17.1 bis 17.3 erfasst sind, haftet die MBG nur bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten („Kardinalpflichten“), wobei die Haf-
tung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt ist. 
17.5
Als vertragstypisch vorhersehbarer Schaden im Sinne des Absatzes 4 gilt 
höchstens ein Betrag von 12.500,- Euro je Schadensfall. 
17.6
Die Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der ge-
setzlichen Vertreter von der MBG, der MBG-Mitarbeiter sowie Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen.
17.7
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen arglistig verschwiegener 
Mängel oder aus einer übernommenen Garantie bleibt von den vorstehenden 
Regelungen unberührt.
17.8
Soweit die MBG aufgrund einer Vorschrift des „Dritten Teils“ des TKG dem End-
nutzer eine Entschädigung zu leisten hat oder dem Endnutzer oder einem Wett-
bewerber nach den allgemeinen Vorschriften zum Schadensersatz verpflichtet 
ist, ist diese Entschädigung oder dieser Schadensersatz auf einen Schadenser-
satz nach Absatz 1 anzurechnen; ein Schadensersatz ist auf die Entschädigung 
oder einen Schadensersatz nach den allgemeinen Vorschriften anzurechnen.
18. Schlichtungsverfahren (vgl. § 68 TKG)
18.1
Ein Endnutzer kann bei der Schlichtungsstelle Telekommunikation der Bundes-
netzagentur durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten, wenn es 
zwischen ihm und einem Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze oder 
einem Anbieter öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste zum Streit 
über einen Sachverhalt kommt, der mit den folgenden Regelungen zusammen-
hängt:
• die §§ 51, 52, 54 bis 67 TKG oder den aufgrund dieser Regelungen getrof-
fenen Festlegungen sowie § 156 TKG oder einer Rechtsverordnung nach § 52 
Absatz 4 TKG,
• der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juni 2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen 
in der Union (Neufassung) (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2017/920 (ABl. L 147 vom 9.6.2017, S. 1) geändert worden 
ist, oder
• Artikel 4 Absatz 1, 2 und 4 und Artikel 5a der Verordnung (EU) 2015/2120.
18.2
Das Schlichtungsverfahren endet, wenn
• der Schlichtungsantrag zurückgenommen wird,
• Endnutzer und Betreiber oder MBG sich geeinigt und dies der Bundesnetz-
agentur mitgeteilt haben,
• Endnutzer und Betreiber oder MBG übereinstimmend erklären, dass sich der 
Streit erledigt hat,
• die Schlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur dem End-
nutzer und dem Betreiber oder MBG mitteilt, dass eine Einigung im Schlich-
tungsverfahren nicht erreicht werden konnte, oder
• die Schlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur feststellt, 
dass Belange nach Absatz 1 nicht mehr berührt sind.

18.3
Die Bundesnetzagentur regelt die weiteren Einzelheiten über das Schlichtungs-
verfahren in einer Schlichtungsordnung, die sie veröffentlicht. Die Schlich-
tungsstelle Telekommunikation der Bundesnetzagentur muss die Anforderun-
gen nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz vom 19. Februar 2016 (BGBl. 
I S. 254), das durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, erfüllen. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie übermittelt der Zentralen Anlaufstelle für Verbraucherschlichtung 
die Mitteilungen nach § 32 Absatz 3 und 4 des Verbraucherstreitbeilegungs-
gesetzes.
18.4
Soweit der Vertrag online abgeschlossen wurde und der Kunde Verbraucher 
ist, steht ihm für die außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten über ver-
tragliche Verpflichtungen auch die Plattform zur Online-Streitbeilegung der 
EU-Kommission (OS-Plattform) zur Verfügung. Diese Plattform ist im Internet 
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. Die MBG ist nicht zur 
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle verpflichtet und wird im Anrufungsfall individuell über eine Teil-
nahme entscheiden.
19. Datenschutz/Fernmeldegeheimnis (insbesondere nach DS-GVO 
und TTDSG)
19.1
Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, sind die der MBG unter-
breiteten Informationen des Kunden mit Ausnahme der personenbezogenen 
Daten nicht vertraulich.
19.2
Die MBG wird personenbezogene Daten nach Maßgabe der einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Regelungen erheben, verarbeiten und nutzen. Diese 
Verarbeitung richtet sich nach der DS-GVO und den hierzu anwendbaren er-
gänzenden nationalen Vorschriften (BDSG) sowie speziell für Telekommunika-
tionsdienste das TTDSG. 
19.3
Hierdurch unterliegen die Daten, die bei der Erbringung von Telekommunikati-
onsdiensten anfallen, dem Fernmeldegeheimnis. Die MBG wahrt das Fernmel-
degeheimnis und den Datenschutz nach den jeweils anwendbaren gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Überblick sind die Daten insbesondere zur Erbringung der 
Dienste sowie zu deren Abrechnung nebst Forderungseinzug und zur Störungs-
beseitigung und Missbrauchserkennung zu verarbeiten. Hat der Kunde eine 
ausdrückliche Einwilligung in weitere Zwecke der Verarbeitung erteilt, erfolgt 
eine Verarbeitung zu diesen weiteren Zwecken. Zusätzlich werden die sog. 
Bestandsdaten (Name, Adresse usw.) nach den gesetzlichen Bestimmungen 
verarbeitet, soweit es zur Ausgestaltung des Vertrages und deren weiteren Er-
füllung erforderlich ist. Die MBG wird Änderungen der Rechtslage, wie durch 
die kommende EU e-Privacy-Verordnung, ab deren Geltungsstichtag beachten. 
19.4
MBG wird, soweit dies für die Begründung eines Vertrages mit dem Kunden 
erforderlich ist, insbesondere die folgenden Daten erheben: Vor- und Nachna-
me (einschließlich Titel und Anrede), Wohnanschrift, ggf. weitere Daten zum 
Anschlussort, Rechnungsanschrift, gewünschte Dienste und Dienstemerkmale, 
Passwörter und im Falle der erteilten Einzugsermächtigung Bankverbindung 
und Name des Kontoinhabers sowie ggf. eine vom Kunden erteilte Werbeein-
willigung.
19.5
Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung durch MBG sind den AGB 
beigefügt oder auf der Webseite der MBG bzw. auf andere geeignete Weise 
abrufbar.
19.6
Die MBG trägt dafür Sorge, dass alle Personen, die von der MBG mit der Ab-
wicklung dieses Vertrages betraut werden, die einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung kennen und beachten 
sowie auf das Daten- und Fernmeldegeheimnis verpflichtet sind.
20. Schlussbestimmungen
20.1
Abweichungen von diesen Vertragsbestimmungen bedürfen der Schriftform. 
Auch die Änderung dieser Schriftformabrede bedarf der Schriftform. 
20.2
Die MBG ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen 
Dritten zu übertragen. Dem Kunden steht jedoch das Recht zu, den Vertrag zum 
beabsichtigten Zeitpunkt des Vertragsüberganges durch Sonderkündigung zu 
beenden. Die Kündigung ist binnen eines Monats nach Zugang der entspre-
chenden Mitteilung über die beabsichtigte Übertragung und Hinweis auf vor-
stehendes Sonderkündigungsrecht schriftlich zu erklären. Der Übergang wird 
frühestens mit Ablauf der Sonderkündigungsfrist wirksam. Insbesondere ist auf 
diese Weise die Übertragung der Rechte und Pflichten auf ein im Sinne von §§ 
15 ff. AktG verbundenes Unternehmen zulässig.
20.3
Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
UNKaufrechts und des internationalen Privatrechts.
20.4
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder der sonsti-
gen Vertragsgrundlagen (insbesondere der jeweils gültigen Leistungsbeschrei-
bung oder Preisliste) unwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


